
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1990/5/17 89/16/0122
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.05.1990

Index

27/03 Gerichtsgebühren Justizverwaltungsgebühren

Norm

GGG 1984 §13;

Beachte

Besprechung in: ÖStZ 1991/315;

Rechtssatz

Zur Erfüllung des in § 13 GGG aufgestellten Erfordernisses der Inanspruchhnahme einer Gebührenbefreiung genügt es,

wenn der Antrag auf Gebührenbefreiung im Berichtigungsantrag gestellt wird (Hinweis E 8.2.1990, 89/16/0006).
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